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 Reglement zur Übertragung der Feuerwehraufgaben auf das Gemeindeun-
ternehmen „Feuerwehr Region Moossee“ vom 7. März 2021 

 

 

 

 

Regionale Feu-
erwehr 

 1 Die Gemeinde Münchenbuchsee beteiligt sich an der Feuerwehr 
Region Moossee. 

Gesellschafts-
vertrag 

 1 Sie schliesst mit den beteiligten Gemeinden zur gemeinsamen 
Steuerung und Finanzierung der Feuerwehr einen Gesellschaftsvertrag ab. 
 
2 Der Gemeinderat beschliesst den Gesellschaftsvertrag. Vorbehalten bleibt 
der Beschluss des zuständigen Organs zur Übertragung der Aufgaben der 
Feuerwehr. 

 
Trägerschaft 
der Feuerwehr 

 1 Trägerschaft der Feuerwehr ist ein Gemeindeunternehmen nach 
Art. 65 f. des kantonalen Gemeindegesetzes. 

2 Das Gemeindeunternehmen hat eigene Rechtspersönlichkeit und tritt un-
ter dem Namen „Feuerwehr Region Moossee“ auf. 

3 Die Gemeinde Münchenbuchsee überträgt dem Gemeindeunternehmen 
„Feuerwehr Region Moossee“ die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr. 

Rechtsgrundla-
gen 

 1 Die Gemeinde Urtenen-Schönbühl erlässt die erforderlichen 
Rechtsgrundlagen für das Gemeindeunternehmen und für die Feuerwehr im 
Rahmen des Gesellschaftsvertrags. 

2 Das Gemeindeunternehmen erlässt die Ausführungsbestimmungen. 

3 Die Gemeinde Münchenbuchsee unterstellt sich dem Recht nach Abs. 1 
und 2. 

Aufhebung 
Recht 

 1 Die Gemeinde Münchenbuchsee hebt die folgenden Bestimmun-
gen auf: 

- Feuerwehrreglement vom 01.01.2015 

- Feuerwehrverordnung vom 01.06.2016 

Inkrafttreten  1 Dieses Reglement tritt auf den 1.7.2021 in Kraft. Auf diesen Zeit-
punkt hin nimmt das Gemeindeunternehmen seine Tätigkeit auf und bereitet 
die Übernahme der Aufgabe «Feuerwehr» vor. 

2 Der Gemeinde Münchenbuchsee obliegt die Feuerwehr bis am 
31.12.2021, anschliessend erfüllt das Gemeindeunternehmen diese Auf-
gabe. 
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Beschluss der Stimmberechtigten 
Das Reglement wurde von den Stimmberechtigten in der Abstimmung vom  
7. März 2021 mit xxxx zu xx Stimmen genehmigt. 
 
Münchenbuchsee, 8. März 2021 
 
GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE 
Präsident Sekretär 
 
Manfred Waibel Olivier A. Gerig 
 
 
Auflagezeugnis 
Das Reglement wurde gestützt auf die Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 öffentlich 
aufgelegt und im Amtsanzeiger Nr. xx vom xxxx publiziert. 
Während der 30-tägigen Frist wurden keine Beschwerden eingereicht. 
 
Die Inkraftsetzung des Reglements wurde nach Art. 45 der Gemeindeverordnung am xxxx xx im 
Amtsanzeiger publiziert. 
 
Münchenbuchsee, xxxxx 
 
PRÄSIDIALABTEILUNG 
Der Gemeindeschreiber 
 
Olivier A. Gerig 
 
 


